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E. Kultur 

1) Kulturgüter 

a. Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates vom 7. Juli 2003 über bestimmte spezifische Beschränkungen in 
den wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

2465/1996 

Amtsblatt Nr. L 169 vom 08.07.2003, S. 0006 – 0023, zuletzt geändert durch Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 88/2012 der Kommission vom 1. Februar 2012, Amtsblatt Nr. L 030 vom 02.02.2012, S. 0011 – 0012 

Artikel 3 

(1) Es ist untersagt, irakische Kulturgüter und andere Gegenstände von archäologischer, historischer, kultureller, 
besonderer wissenschaftlicher und religiöser Bedeutung, einschließlich der in Anhang II aufgelisteten Gegen-
stände, 

a) in das Gebiet der Gemeinschaft einzuführen oder zu verbringen, 

b) aus dem Gebiet der Gemeinschaft auszuführen oder zu verbringen und 

c) mit ihnen zu handeln, 

i) wenn sie illegal von irakischen Orten entfernt wurden, insbesondere, wenn diese Gegenstände entweder Teil 
öffentlicher Sammlungen sind, die in den Bestandsverzeichnissen von irakischen Museen, Archiven oder beson-
deren Sammlungen von Bibliotheken oder aber in den Bestandsverzeichnissen religiöser Einrichtungen Iraks 
aufgeführt sind, oder 

ii) ein begründeter Verdacht besteht, dass die Kulturgüter ohne Zustimmung des rechtmäßigen Besitzers aus Irak 
oder aber unter Verstoß gegen die einschlägigen irakischen Gesetze und Bestimmungen aus Irak verbracht wur-
den. 

(2) Dieses Verbot gilt nicht, wenn nachgewiesen wird, dass 

a) die Kulturgüter vor dem 6. August 1990 aus Irak ausgeführt wurden, oder 

b) die Kulturgüter den irakischen Einrichtungen gemäß dem in Absatz 7 der UNSC-Resolution 1483 (2003) 
beschriebenen Ziel der sicheren Rückgabe zurückgegeben werden. 

b. Richtlinie 93/7/EWG des Rates vom 15. März 1993 über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern 

Amtsblatt Nr. L 074 vom 27.03.1993, S. 0074 – 0079, zuletzt geändert durch Richtlinie 2001/38/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2001, Amtsblatt Nr. L 187 vom 10.07.2001, S. 0043 – 0044  

[Gründe] 

(...) 

Diese Richtlinie sollte auch Kulturgüter erfassen, die als nationales Kulturgut eingestuft wurden und zu öffentli-
chen Sammlungen gehören oder im Bestandsverzeichnis kirchlicher Einrichtungen aufgeführt sind, jedoch nicht 
unter die gemeinsamen Kategorien von Kulturgütern fallen. 

(...) 

Artikel 1  

Im Sinne dieser Richtlinie gilt als 

1. "Kulturgut":  
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ein Gegenstand,  

- der vor oder nach der unrechtmäßigen Verbringung aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats nach den ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Verwaltungsverfahren im Sinne des Artikels 36 des Vertrages als "natio-
nales Kulturgut von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert" eingestuft wurde 

und 

- unter eine der im Anhang genannten Kategorien fällt oder, wenn dies nicht der Fall ist, 

- zu öffentlichen Sammlungen gehört, die im Bestandsverzeichnis von Museen, von Archiven oder von erhal-
tenswürdigen Beständen von Bibliotheken aufgeführt sind. 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten als "öffentliche Sammlungen" diejenigen Sammlungen, die im Eigentum 
eines Mitgliedstaats, einer lokalen oder einer regionalen Behörde innerhalb eines Mitgliedstaats oder einer im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gelegenen Einrichtung stehen, die nach der Rechtsordnung dieses Mitglied-
staats als öffentlich gilt, wobei dieser Mitgliedstaat oder eine lokale oder regionale Behörde entweder Eigentü-
mer dieser Einrichtung ist oder sie zu einem beträchtlichen Teil finanziert;  

- im Bestandsverzeichnis kirchlicher Einrichtungen aufgeführt ist; 

(...) 

Artikel 7  

(1) Die Mitgliedstaaten sehen in ihren Rechtsvorschriften vor, dass der Rückgabeanspruch gemäß dieser Richtli-
nie ein Jahr nach dem Zeitpunkt erlischt, zu dem der ersuchende Mitgliedstaat von dem Ort der Belegenheit des 
Kulturguts und der Identität seines Eigentümers oder Besitzers Kenntnis erhält.  

In jedem Fall erlischt der Rückgabeanspruch 30 Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem das Kulturgut unrechtmäßig 
aus dem Hoheitsgebiet des ersuchenden Mitgliedstaats verbracht wurde. Handelt es sich jedoch um Kulturgüter, 
die zu öffentlichen Sammlungen gemäß Artikel 1 Nummer 1 gehören, sowie um kirchliche Güter in den Mit-
gliedstaaten, in denen sie nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften besonderen Schutzregelungen unterlie-
gen, so erlischt der Rückgabeanspruch nach 75 Jahren; hiervon ausgenommen sind die Mitgliedstaaten, in denen 
der Rückgabeanspruch unverjährbar ist, sowie bilaterale Abkommen zwischen Mitgliedstaaten, in denen eine 
Verjährungsfrist von über 75 Jahren festgelegt ist. 

Anhang  

Kategorien nach Artikel 1 Nummer 1 zweiter Gedankenstrich, denen als "Kulturgut" im Sinne von Artikel 36 
des Vertrages eingestufte Gegenstände für eine Rückgabe gemäß dieser Richtlinie angehören müssen 

A.1. (...)  

2. Bestandteile von Kunst- und Baudenkmälern oder religiösen Denkmälern, die aus deren Aufteilung stammen 
und älter sind als 100 Jahre. (...) 
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2) Medien (bzw. Fernsehtätigkeit) 

Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 

Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (Text von Bedeutung für den EWR) 

Amtsblatt Nr. L 095 vom 15/04/2010, S. 0001 – 0024 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 89/552/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordi-
nierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisu-
eller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) wurde mehrfach und erheblich geändert. Aus 
Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, die genannte Richtlinie zu kodifizieren. 

(…)  

KAPITEL II ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 3 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten den freien Empfang und behindern nicht die Weiterverbreitung von audio-
visuellen Mediendiensten aus anderen Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet aus Gründen, die Bereiche betref-
fen, die durch diese Richtlinie koordiniert sind. 

(…) 

(4) Bei audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf können die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, um bezüg-
lich eines bestimmten Dienstes von Absatz 1 abzuweichen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Maßnahmen 

i) sind aus einem der folgenden Gründe erforderlich: 

- Schutz der öffentlichen Ordnung, insbesondere Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von Straf-
taten, einschließlich des Jugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Ge-
schlechts, des Glaubens oder der Nationalität, sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personen, 

(…) 

KAPITEL III - BESTIMMUNGEN FÜR ALLE AUDIOVISUELLEN MEDIENDIENSTE 

Artikel 6 

Die Mitgliedstaaten sorgen mit angemessenen Mitteln dafür, dass die audiovisuellen Mediendienste, die von den 
ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt werden, nicht zu Hass aufgrund von 
Rasse, Geschlecht, Religion oder Staatsangehörigkeit aufstacheln. 

Artikel 9 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die von den ihrer 
Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt wird, folgenden Anforderungen genügt: 

a) audiovisuelle kommerzielle Kommunikation muss leicht als solche zu erkennen sein. Schleichwerbung in der 
audiovisuellen kommerziellen Kommunikation ist verboten; 

b) in der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation dürfen keine Techniken der unterschwelligen Beeinflus-
sung eingesetzt werden; 

c) audiovisuelle kommerzielle Kommunikation darf nicht 

i) die Menschenwürde verletzen; 
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ii) Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion 
oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Ausrichtung beinhalten oder fördern; 

(…) 

Artikel 10 

(…) 

(4) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert werden. Die 
Mitgliedstaaten können sich dafür entscheiden, das Zeigen von Sponsorenlogos in Kindersendungen, Dokumen-
tarfilmen und Sendungen religiösen Inhalts zu untersagen. 

KAPITEL VII FERNSEHWERBUNG UND TELESHOPPING 

Artikel 20 

(…) 

(2) Die Übertragung von Fernsehfilmen (mit Ausnahme von Serien, Reihen und Dokumentarfilmen), Kinospiel-
filmen und Nachrichtensendungen darf für jeden programmierten Zeitraum von mindestens 30 Minuten einmal 
für Fernsehwerbung und/oder Teleshopping unterbrochen werden. Die Übertragung von Kindersendungen darf 
für jeden programmierten Zeitraum von mindestens 30 Minuten höchstens einmal für Fernsehwerbung und/oder 
Teleshopping unterbrochen werden, jedoch nur, wenn die Gesamtdauer der Sendung nach dem Sendeplan mehr 
als 30 Minuten beträgt. Die Übertragung von Gottesdiensten darf nicht durch Fernsehwerbung oder Teleshop-
ping unterbrochen werden. 
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3) Urheberrecht 

Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 

Amtsblatt Nr. L 167 vom 22.06.2001, S. 0010 – 0019 

Kapitel II Rechte und Ausnahmen 

Artikel 2 [Vervielfältigungsrecht] 

Die Mitgliedstaaten sehen für folgende Personen das ausschließliche Recht vor, die unmittelbare oder mittelbare, 
vorübergehende oder dauerhafte Vervielfältigung auf jede Art und Weise und in jeder Form ganz oder teilweise 
zu erlauben oder zu verbieten: 

a) für die Urheber in Bezug auf ihre Werke, 

b) für die ausübenden Künstler in Bezug auf die Aufzeichnungen ihrer Darbietungen, 

c) für die Tonträgerhersteller in Bezug auf ihre Tonträger, 

d) für die Hersteller der erstmaligen Aufzeichnungen von Filmen in Bezug auf das Original und die Vervielfälti-
gungsstücke ihrer Filme, 

e) für die Sendeunternehmen in Bezug auf die Aufzeichnungen ihrer Sendungen, unabhängig davon, ob diese 
Sendungen drahtgebunden oder drahtlos, über Kabel oder Satellit übertragen werden. 

Artikel 3 [Recht der öffentlichen Wiedergabe von Werken und Recht der öffentlichen Zugänglichmachung sons-
tiger Schutzgegenstände] 

(...) 

Artikel 5 [Ausnahmen und Beschränkungen] 

(3) Die Mitgliedstaaten können in den folgenden Fällen Ausnahmen oder Beschränkungen in Bezug auf die in 
den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Rechte vorsehen: 

(...)  

c) für die Vervielfältigung durch die Presse, die öffentliche Wiedergabe oder die Zugänglichmachung von veröf-
fentlichten Artikeln zu Tagesfragen wirtschaftlicher, politischer oder religiöser Natur oder von gesendeten Wer-
ken oder sonstigen Schutzgegenständen dieser Art, sofern eine solche Nutzung nicht ausdrücklich vorbehalten ist 
und sofern die Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers, angegeben wird, oder die Nutzung von Werken 
oder sonstigen Schutzgegenständen in Verbindung mit der Berichterstattung über Tagesereignisse, soweit es der 
Informationszweck rechtfertigt und sofern - außer in Fällen, in denen sich dies als unmöglich erweist - die Quel-
le, einschließlich des Namens des Urhebers, angegeben wird;  

(...)  

g) für die Nutzung bei religiösen Veranstaltungen oder offiziellen, von einer Behörde durchgeführten Veranstal-
tungen;  

(...) 


